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1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Vetschau/Spreewald für das Haushaltsjahr 2014

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Vetschau/Spreewald für das Haushaltsjahr 2014

Auf	der	Grundlage	des	§	68	der	Kommunalverfassung	des	Landes	Brandenburg	wird	nach	Beschluss	der	Stadtverordneten-
versammlung	vom	14.08.2014	folgende	Nachtragshaushaltssatzung	erlassen:

§ 1

Mit	dem	Nachtragshaushalt	werden

die	 bisher	 festge-
setzten	 Gesamtbe-
träge	von
EUR

erhöht 
um 

EUR

vermindert	
um 

EUR

und	damit	der	Gesamtbe-
trag	 einschließlich	 Nach-
träge	festgesetzt	auf	
EUR

im	Ergebnisplan
ordentliche	Erträge
ordentliche	Aufwendungen
außerordentliche	Erträge
außerordentliche	Aufwendungen

14.779.000
14.955.100

894.900
708.600

-
-

15.673.900
15.663.700

im	Finanzhaushalt
die	Einzahlungen
die	Auszahlungen

davon	bei	den:
Einzahlungen	aus	laufender	Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen	aus	laufender	Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	aus	der	Investitionstätigkeit
Auszahlungen	aus	der	Investitionstätigkeit

Einzahlungen	aus	der	Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen	aus	der	Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	aus	der	Auflösung	von	
Liquiditätsreserven
Auszahlungen	an	Liquiditätsreserven

14.681.700
15.793.400

13.313.000
13.526.600

		1.368.700
		2.113.800

          -
				153.000

          -
          -

917.400
734.600

894.900
708.600

		22.500
		26.000

      -
      -

      -
      -

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

15.599.100
16.528.000

14.207.900
14.235.200

		1.391.200
		2.139.800

          -
				153.000

          -
          -

§ 2

Kredite	werden	nicht	veranschlagt.

§ 3

Die	Höhe	der	Verpflichtungsermächtigungen	wird	von	bisher	685.000	€	um	170.000	€	erhöht	und	beträgt	neu	855.000	€.

§ 4

Die	Hebesätze	für	die	Realsteuer	werden	nicht	geändert.

§ 5

1.		 Die	Wertgrenzen,	ab	der	außerordentliche	Erträge	und	Aufwendungen	als	für	die	Gemeinde	von	wesentlicher	Bedeutung	
angesehen	werden,	werden	nicht	geändert.

2.		 Die	Wertgrenzen	für	die	insgesamt	erforderlichen	Auszahlungen,	ab	der	Investitionen	und	Investitionsförderungsmaßnah-
men	im	Finanzhaushalt	einzeln	darzustellen	sind,	werden	nicht	geändert.

3.		 Die	Wertgrenzen,	ab	der	überplanmäßige	und	außerplanmäßige	Aufwendungen	und	Auszahlungen	der	vorherigen	Zu-
stimmung	der	Gemeindevertretung	bedürfen,	werden	nicht	geändert.

4.		 Die	Wertgrenzen,	ab	der	eine	Nachtragshaushaltssatzung	zu	erlassen	ist,	werden	nicht	geändert.

Vetschau/Spreewald,	den	15.08.2014

Bengt Kanzler
Bürgermeister
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Vorstehende	1.	Nachtragshaushaltssatzung	2014	wurde	mit	
ihren	 Bestandteilen	 und	 Anlagen	 dem	 Landrat	 des	 Land-
kreises	 Oberspreewald-Lausitz	 als	 allgemeine	 untere	 Lan-
desbehörde	am	19.08.2014	angezeigt.	In	die	Nachtragshaus-
haltssatzung	 mit	 ihren	 Bestandteilen	 und	 Anlagen	 kann	
jedermann	 Einsicht	 nehmen	 während	 der	 Sprechzeiten	
der	 Stadtverwaltung	 Vetschau/Spreewald,	 03226	 Vetschau/
Spreewald,	Schlossstraße	10,	Zimmer	303/304.

Stadt Vetschau/Spreewald

Verfügung zur straßenrechtlichen Widmung

Hier: Rundweg um den Bischdorfer See und Kahnsdorfer 
See und Verbindungswege
Nach	§	6	des	Brandenburgischen	Straßengesetzes	(BbgStrG)	
in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	 28.	 Juli	 2009,	
(GVBl.	I/09,	[Nr.15],	S.	358),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	15	
des	Gesetzes	vom	10.Juli	2014	(GVBl.	I/14,	[Nr.32],
werden	 die	 nachstehenden	 Straßen	 in	 der	 Stadt	Vetschau/
Spreewald	dem	öffentlichen	Verkehr	gewidmet.
Mit	der	Widmung	erhalten	diese	Straßen	den	Status	einer	
öffentlichen	 Straße	 und	 werden	 der	Allgemeinheit	 für	 den	
öffentlichen	Verkehr	zur	Verfügung	gestellt.

a) Lagebeschreibung:
Die	nachstehend	genannten	Straßen	entlang	des	Bischdor-
fer	Sees	und	des	Kahnsdorfer	Sees,	befinden	sich	lt.	Flurbe-
reinigungsverfahren	 FBV	 Seese-Ost,	Verfahrens-Nr.6004	 K,	
Neuzuteilung	Stadt	Vetschau/Spreewald,	 in	der	Gemarkung	
Raddusch	Flur	12	und	in	der	Gemarkung	Koßwig	Flur	4	und
außerhalb	des	Flurbereinigungsverfahren	in	der	Gemarkung	
Koßwig	Flur	3	und	in	der	Gemarkung	Vetschau	Flur	1.

b) Lage der Straßen:
Gemarkung	Raddusch,	Flur	12:
1. Straße
-	 Flurstück	5	und
	 Flurstück	13	mit	einer	Gesamtlänge	von	ca.	1.260	m
	 (sh.	Anlage	1	–	hellblau	dargestellt)
2. Straße
-	 Flurstück	25	teilweise	mit	einer	Länge	von	ca.	1.305	m	–	

mit	dem	Straßennamen
	 „Zur	Slawenburg“
	 (sh.	Anlage	1	–	lila	dargestellt)

Gemarkung	 Koßwig,	 Flure	 3	 und	 4	 sowie	 Gemarkung	Vet-
schau,	Flur	1:
3. Straße
-	 Gemarkung	Koßwig,	Flur	4,	Flurstück	16	teilweise
	 mit	einer	Länge	von	ca.	1.009	m
	 (sh.	Anlage	1	–	grün	dargestellt)
3.1 Straße
-	 Gemarkung	Koßwig,	Flur	4,	Flurstück	16	teilweise
-	 Gemarkung	Koßwig,	Flur	3,	Flurstück	108,
-	 Gemarkung	Vetschau,	Flur	1,	Flurstück	77	teilweise
	 mit	einer	Länge	von	ca.	518	m
	 (sh.	Anlage	1	–	gelb	dargestellt)
3.2 Straße
-	 Gemarkung	Vetschau,	Flur	1,	Flurstück	77	teilweise
	 mit	einer	Länge	von	ca.	350	m
	 (sh.	Anlage	2	–	rot	dargestellt)

4. Straße
-	 Gemarkung	Koßwig,	Flur	4,	Flurstück	13	teilweise	mit	ei-

ner	Länge	von	ca.	2.880	m
	 (sh.	Anlage	1	–	dunkelblau	dargestellt)
Die	Grundstücksangaben	tragen	vorläufige	Katasterbezeich-
nungen	 zu	den	Gemarkungs-,	 Flur-	und	Flurstücksangaben	
lt.	 Flurbereinigungsverfahren	 FBV	 Seese-Ost,	 Verfahrens-
Nr.6004	K,	Neuzuteilung	Stadt	Vetschau/Spreewald,	Gemar-
kung	Raddusch	Flur	12	und	Gemarkung	Koßwig	Flur	4.
Die	Wegtrasse	des	Rundweges	entlang	des	Bischdorfer	Sees	
und	des	Kahnsdorfer	Sees,	hier	der	Straße	1	und	der	Stra-
ßen	3	und	3.1	hat	eine	durchschnittliche	Breite	von	5,30	m.
Die	Wegtrasse	des	Rundweges	entlang	des	Bischdorfer	Sees	
und	des	Kahnsdorfer	Sees,	hier	der	Straßen	2,	3.2	und	4	hat	
eine	durchschnittliche	Breite	von	7,00	m.

c) Widmungsinhalt:
1. Klassifizierungen:
Alle	 genannten	 Verkehrsflächen	 werden	 in	 die	 Gruppe	
der	 sonstigen	 öffentlichen	 Straßen	 gemäß	 §	 3	 (1)	 Punkt	 4	
BbgStrG	eingestuft.
2. Funktionen:
Die	Wege	dienen	überwiegend	der	touristischen	Erschließung.
3. Widmungsbeschränkungen:
3.1.
Nach	§	3	(5)	Punkt	2	BbgStrG	werden	als	beschränkt-öffent-
liche	Wege	mit	der	Zweckbestimmung	nach	§	3	(6)	BbgStrG	
als	gemeinsame	Geh-	und	Radwege	bestimmt:
ca)	Für Straße 1	-	mit	dem	Zusatz	„Landwirtschaftlicher	Ver-

kehr	frei“
	 (sh.	Anlage	1	–	hellblau	dargestellt)
cb)	Für Straße 3
 (sh.	Anlage	1	–	grün	dargestellt)
cc)	Für Straße 3.1	mit	dem	Zusatz	„Forstwirtschaftlicher	Ver-

kehr	frei“
	 (sh.	Anlage	1	–	gelb	dargestellt)
cd)	Für Straße 3.2	mit	dem	Zusatz		 	 „Landwirtschaft-

licher	und	forstwirtschaftlicher
	 Verkehr	frei“
	 (sh.	Anlage	2	–	rot	dargestellt)
ce)	Für Straße 4
 (sh.	Anlage	1	–	dunkelblau	dargestellt)
3.2.
Für die Straße 2	„Zur	Slawenburg“	erfolgt	keine	Beschrän-
kung.
(sh.	Anlage	1	–	lila	dargestellt)
3.3. Träger der Straßenbaulast:
Stadt	Vetschau/Spreewald
3.4. Inkrafttreten:
Die	Widmung	wird	zum	25.	August	2014	wirksam.

d) Hinweise:
Die	Auszüge	aus	der	Liegenschaftskarte,	auch	zum	Flurberei-
nigungsverfahren	 FBV	 Seese-Ost,	Verfahrens-Nr.6004K	 mit	
den	Grundstücksangaben	zu/r	Gemarkung,	Flur	und	Flurstü-
cken	können	bei	der	Stadt	Vetschau/Spreewald-	Der	Bürger-
meister	-	03226	Vetschau/Spreewald,	Schlossstraße	10,	Fach-
bereich	Bau,	Zimmer	214	zu	den	Sprechzeiten
Dienstag	9.00	bis	12.00	Uhr	und	13.30	bis	17.30	Uhr
Donnerstag	9.00	bis	12.00	Uhr	und	13.30	bis	15.30	Uhr
sowie	nach	vorheriger	telefonischer	Vereinbarung	unter	Tel.:	
035433	77769
in	der	Zeit	vom	01.	September	2014	bis	einschließlich	12.Sep-
tember	2014	eingesehen	werden.
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Rechtbehelfsbelehrung:
Gegen	diese	Verfügung	zur	straßenrechtlichen	Widmung	ist	der	Widerspruch	zulässig.
Der	Widerspruch	ist	innerhalb	eines	Monats,	gerechnet	vom	Tage	der	Veröffentlichung	dieser	Bekanntgabe	im	Amtsblatt	für	
die	Stadt	Vetschau/Spreewald	„Neue	Vetschauer	Nachrichten“,	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	Stadt	Vetschau/Spree-
wald	–	Der	Bürgermeister	–	Schlossstraße	10,	03226	Vetschau/Spreewald	einzulegen.
Vetschau/Spreewald,	08.08.2014

Bengt Kanzler
Bürgermeister

Anlage:
Anlage	1:	Übersichtsplan	1
Anlage	2:	Übersichtsplan	2
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Wahlbekanntmachung

1.	 Am	14. September 2014	findet	die	Wahl	zum
 6. Landtag Brandenburg
 statt.
	 Die	Wahl	dauert	von	8 bis 18 Uhr

2.		 Die	Stadt	Vetschau/Spreewald	bildet	für	die	Wahl	17	allge-
meine

Wahlbezirke	und	1	Briefwahlbezirk:
Wahlbezirk	1:		 Vetschau/Spreewald

Wahllokal:		 Feuerwehrgerätehaus,	
	 Heinrich-Heine-Str	36	A

Wahlbezirk	2:	 Vetschau/Spreewald
Wahllokal:		 Kindertagesstätte	„	Rappelkiste“,	
	 Maxim-Gorki-Str	18,
 - barrierefrei

Wahlbezirk	3:		 Vetschau/Spreewald
Wahllokal:		 Stadtverwaltung,	Schlossstr	10

Wahlbezirk	4:		 Vetschau/Spreewald
Wahllokal:		 Feuerwehrgerätehaus	Märkischheide,	
	 Wilhelm-Pieck-Str	74	A

Wahlbezirk	5:		 Vetschau/Spreewald
Wahllokal:		 Bürgerhaus,	August-Bebel-Str	9
 - barrierefrei

Wahlbezirk	6:		 Vetschau/Spreewald
Wahllokal:		 Kinder-	u.	Jugendfreizeithaus	Vetschau,
	 Wilhelm-Pieck-Str	36	A
 - barrierefrei

Wahlbezirk	7:		 Ortsteil	Göritz
Wahllokal:		 Mehrzweckgebäude,	Göritzer	Dorfstr	3	A
 - barrierefrei

Wahlbezirk	8:		 Ortsteil	Koßwig
Wahllokal:		 Gemeindebüro,	Am	Sportplatz	9

Wahlbezirk	9:		 Ortsteil	Laasow
Wahllokal:		 Feuerwehrgerätehaus	Laasow,	
	 Gutshof	26

Wahlbezirk	10:	 Ortsteil	Laasow
Wahllokal:		 Kulturraum,	Tornitzer	Lindenstr	1

Wahlbezirk	11:		 Ortsteil	Missen
Wahllokal:		 Lindengrundschule	Missen,	
	 Gahlener	Weg	6

Wahlbezirk	12:		 Ortsteil	Naundorf
Wahllokal:		 Gemeindehaus,	Naundorfer	Dorfstr	28	A
 - barrierefrei

Wahlbezirk	13:		 Ortsteil	Ogrosen
Wahllokal:		 „Alter	Kindergarten“,	
	 Ogrosener	Dorfstr	39

Wahlbezirk	14:		 Ortsteil	Raddusch
Wahllokal:		 Feuerwehrgerätehaus,	
	 Groß-Lübbenauer	Weg	5

Wahlbezirk	15:		 Ortsteil	Repten
Wahllokal:		 Gemeindebüro,	Reptener	Dorfstr	4

Wahlbezirk	16:		 Ortsteil	Stradow
Wahllokal:		 Feuerwehrgerätehaus	
	 Mehrzweckraum	Stradow,	Hinterstr	5	A

Wahlbezirk	17:		 Ortsteil	Suschow
Wahllokal:		 Gemeindehaus,	Suschower	Hauptstr	10
 - barrierefrei

Wahlbezirk	18:	 Briefwahlbezirk
	 Stadtverwaltung,	Schlossstr	10

	 In	den	Wahlbenachrichtigungen,	die	den	wahlberechtig-
ten	Personen	bis	zum	17.08.2014	übersandt	worden	sind,	
sind	 der	 Wahlbezirk	 und	 das	 Wahllokal	 angegeben,	 in	
dem	die	wahlberechtigten	Personen	zu	wählen	haben.

3.		 Jede	wahlberechtigte	Person,	die	keinen	Wahlschein	be-
sitzt,	kann	nur	in	dem	Wahllokal	des	Wahlbezirks	wählen,	
in	dessen	Wählerverzeichnis	sie	eingetragen	ist.

	 Die	Wähler	haben	 ihre	Wahlbenachrichtigung	und	 ihren	
Personalausweis	oder	Reisepass	oder	ein	sonstiges	gül-
tiges	Personaldokument	mit	Lichtbild	mitzubringen.	Sie	
haben	sich	auf	Verlangen	des	Wahlvorstandes	auszuwei-
sen.

	 Die	Wahlbenachrichtigungen	sollen	bei	der	Wahl	abgege-
ben	werden.

4.	 Gewählt	 wird	 mit	 amtlichen	 Stimmzetteln.	 Jede	Wähle-
rin	und	jeder	Wähler	erhält	am	Wahltag	im	betreffenden	
Wahllokal	für	die	Wahl,	für	die	sie	oder	er	wahlberechtigt	
ist,	einen	amtlichen	Stimmzettel	ausgehändigt.

	 Jede	Wählerin	und	jeder	Wähler	hat	für	die	Wahl,	für	die	
sie	oder	er	wahlberechtigt	ist,	eine	Erststimme	und	eine	
Zweitstimme.

	 Der	Stimmzettel	 für	die	Landtagswahl	enthält	 jeweils	 in	
der	Reihenfolge	der	Wahlvorschlagsnummern

	 a)	 für	 die	 Wahl	 im	 Landtagswahlkreis	 (Erststimme)	
die	 für	 diesen	 Wahlkreis	 zugelassenen	 Kreiswahl-
vorschläge	 unter	 Angabe	 des	 Familiennamens,	 des	
Vornamens,	 des	 Berufes	 oder	 der	Tätigkeit	 und	 der	
Anschrift	der	Bewerberin	oder	des	Bewerbers	sowie	
des	Namens	der	Partei,	politischen	Vereinigung	oder	
Listenvereinigung,	 sofern	 sie	 eine	 Kurzbezeichnung	
verwendet,	 auch	 dieser,	 oder	 der	 Bezeichnung	„Ein-
zelbewerberin“	oder	„Einzelbewerber“	für	Bewerber,	
die	nicht	 für	 eine	Partei,	 politische	Vereinigung	oder	
Listenvereinigung	auftreten,	und	rechts	von	dem	Na-
men	 jeder	 Bewerberin	 und	 jedes	 Bewerbers	 einen	
Kreis	 für	 die	 Kennzeichnung.	 Bei	 Kreiswahlvorschlä-
gen	von	Listenvereinigungen	enthält	der	Stimmzettel	
ferner	die	Namen	und,	sofern	vorhanden,	die	Kurzbe-
zeichnungen	der	an	ihr	beteiligten	Parteien	oder	poli-
tischen	Vereinigungen,

	 b)	 für	die	Wahl	nach	Landeslisten	(Zweitstimme)	die	zuge-
lassenen	Landeslisten	unter	Angabe	des	Namens	der	
Partei,	politischen	Vereinigung	oder	Listenvereinigung,	
sofern	sie	eine	Kurzbezeichnung	verwendet,	auch	die-
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ser,	sowie	die	Vor-	und	Familiennamen	der	ersten	fünf	
Bewerber	und	links	von	dem	Namen	der	Partei,	politi-
schen	Vereinigung	oder	Listenvereinigung	einen	Kreis	
für	die	Kennzeichnung.	Bei	Landeslisten	von	Listenver-
einigungen	enthält	der	Stimmzettel	ferner	die	Namen	
und,	sofern	vorhanden,	die	Kurzbezeichnungen	der	an	
ihr	beteiligten	Parteien	oder	politischen	Vereinigungen.

	 Die	Wählerin	oder	der	Wähler	gibt
	 bei	der	Landtagswahl:
 die Erststimme	in	der	Weise	ab,
	 dass	sie	oder	er	auf	dem	linken	Teil	des	Stimmzettels	

durch	ein	in	einen	Kreis	gesetztes	Kreuz	oder	auf	ande-
re	Weise	eindeutig	kenntlich	macht,	welcher	Bewerbe-
rin	oder	welchem	Bewerber	sie	gelten	soll,

 und
 die Zweitstimme	in	der	Weise	ab,
	 dass	sie	oder	er	auf	dem	rechten	Teil	des	Stimmzettels	

durch	ein	in	einen	Kreis	gesetztes	Kreuz	oder	auf	ande-
re	Weise	eindeutig	kenntlich	macht,	welcher	Landeslis-
te	sie	gelten	soll.

	 Jeder	Stimmzettel	muss	von	der	Wählerin	oder	dem	Wäh-
ler	in	einer	Wahlkabine	des	Wahllokales	oder	in	einem	be-
sonderen	Nebenraum	unbeobachtet	gekennzeichnet	und	
in	 gefaltetem	 Zustand	 so	 in	 die	 vorgesehene	Wahlurne	
gelegt	werden,	dass	die	Kennzeichnung	von	umstehen-
den	Personen	nicht	erkannt	werden	kann.

	 Blinde	 und	 sehbehinderte	 Wähler	 haben	 die	 Möglich-
keit,	mit	Hilfe	einer	Stimmzettelschablone	zu	wählen.	Die	
Schablone	liegt	im	Wahllokal	vor.

5.		 Die	Wahlhandlungen	sowie	die	im	Anschluss	an	die	Wahl-
handlungen	erfolgende	Ermittlung	und	Feststellung	der	
Wahlergebnisse	im	Wahlbezirk	sind	öffentlich.	Jede	Per-
son	 hat	 Zutritt,	 soweit	 das	 ohne	 Beeinträchtigung	 des	
Wahlgeschäfts	möglich	ist.

	 Während	der	Wahlzeit	 sind	 in	und	an	dem	Gebäude,	 in	
dem	sich	der	Wahlraum	befindet,	sowie	unmittelbar	vor	

dem	 Zugang	 zu	 dem	 Gebäude	 jede	 Beeinflussung	 der	
Wähler	durch	Wort,	Ton,	Schrift	oder	Bild	sowie	jede	Un-
terschriftensammlung	verboten.

6.		 Wähler,	die	einen	Wahlschein	 für	die Landtagswahl ha-
ben,	können	an	dieser	Wahl	in	dem	Landtagswahlkreis,	in	
dem	der	jeweilige	Wahlschein	ausgestellt	ist,

	 a)	 durch	 Stimmabgabe	 in	 einem	 beliebigen	Wahlbezirk	
dieses	Landtagswahlkreises	oder

	 b)	 	durch	Briefwahl
	 teilnehmen.

	 Wer	bei	der	Landtagswahl	durch	Briefwahl	wählen	will,	
muss	sich	von	der	Wahlbehörde	einen	amtlichen	Stimm-
zettel	für	die	Landtagswahl,	einen	blauen	amtlichen	Wahl-
umschlag	 sowie	 einen	 roten	 amtlichen	 Wahlbriefum-
schlag	 beschaffen	 und	 seinen	 roten	Wahlbrief	 mit	 dem	
Stimmzettel	 (im	 verschlossenen	 blauen	Wahlumschlag)	
und	dem	unterschriebenen	Wahlschein	für	die	Landtags-
wahl	so	rechtzeitig	der	auf	dem roten	Wahlbriefumschlag	
angegebenen	Stelle	übersenden,	dass	er	dort	spätestens	
am	Wahltag	bis	18:00	Uhr	eingeht.	

 Der rote Wahlbrief	kann	auch	bei	der	angegebenen	Stelle	
abgegeben	werden.

7.		 Jeder	 Wahlberechtigte	 kann	 sein	 Wahlrecht	 bei	 jeder	
Wahl	 nur	 einmal	 und	 nur	 persönlich	 ausüben.	Wer	 un-
befugt	 wählt	 oder	 sonst	 ein	 unrichtiges	 Ergebnis	 einer	
Wahl	herbeiführt	oder	das	Ergebnis	verfälscht,	wird	mit	
Freiheitsstrafe	bis	zu	fünf	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	be-
straft.	Der	Versuch	 ist	strafbar	 (§	107a	Abs.	1	und	3	des	
Strafgesetzbuches).

Vetschau/Spreewald,	15.08.2014

Bengt Kanzler
Bürgermeister
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